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Bewerbung der Stadt Dortmund als Mit-Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027
hier: Erklärung zur Teilnahme am Nationalen Bewerbungsverfahren des DFB

In der vorbezeichneten Angelegenheit liegen FB 30 das Bewerbungsformular („Teilnahmeerklä-
rung“) sowie das „DFB-Bewerbungsreglement für das Nationale Bewerbungsverfahren für die Be-
werbung des DFB als Mit-Ausrichter de FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027“ nebst begleitenden
Unterlagen („DFB-Menschenrechts-Policy“ und „FIFA-Menschenrechtspolitik“) vor. 

Nach erster Durchsicht der Unterlagen bleibt folgendes festzuhalten:

A. Vorab: Zusammenfassende Einschätzung

 Bei dem Formular „Teilnahmeerklärung“ in Verbindung mit dem „DFB Bewerbungsregle-
ment für das Nationale Bewerbungsverfahren des DFB für die Bewerbung des DFB als Mit-
Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027“1 handelt es sich um eine verbindliche 
Erklärung, mit deren Unterzeichnung bereits Verpflichtungen für die Stadt Dortmund be-
gründet werden. 

Vor diesem Hintergrund wäre vor einer Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung sei-
tens der Stadt die Herbeiführung eines Ratsbeschlusses bzw. einer entsprechenden 
Dringlichkeitsentscheidung erforderlich (vgl. dazu nachfolgend Abschnitt B.).

 Die Teilnahmeerklärung und das Bewerbungsreglement enthalten an verschiedenen Stellen                   
Bestimmungen, die sich für die Stadt belastend auswirken können. Es ist jedoch – wie auch 
bei anderen Bewerbungsverfahren für Sport-Großveranstaltungen dieser Art – davon auszu-
gehen, dass diese Bestimmungen für den DFB kaum verhandelbar sein werden und daher 
seitens der Stadt akzeptiert werden müssen, wenn Dortmund am weiteren Bewerbungsver-
fahren teilnehmen möchte (vgl. dazu nachfolgend Abschnitt C.).

B. Verpflichtende Wirkung der Teilnahmeerklärung

Bereits aus der Einleitung der Teilnahmeerklärung geht der verpflichtende Charakter des Dokumen-
tes hervor. Demnach erklärt der Spielort  „verbindlich seine Teilnahme am Nationalen Bewer-
bungsverfahren als Bewerber(…)“2.

Im Übrigen sind in der Teilnahmeerklärung und im Bewerbungsreglement, dessen Bestimmungen 
mit Abgabe der Teilnahmeerklärung als verbindlich anerkannt werden3, bereits ausdrückliche Ver-
pflichtungen des Bewerbers genannt. Abgesehen von allgemeinen Kooperations-, Wohlverhaltens-

                                                  
1 Nachfolgend: „Bewerbungsreglement“
2 Vgl. Seite 2 Teilnahmeerklärung
3 Vgl. Seite 6, Ziffer 5 Teilnahmeerklärung
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und Verfahrenspflichten (wie z.B. fristgemäße Einreichung von Bewerbungsunterlagen), ist insbe-
sondere Abschnitt IV Ziffer 10 des Bewerbungsreglements hervorzuheben. Dort heißt es:

„Der Bewerber verpflichtet sich, im Falle der Auswahl im Nationalen Bewerbungsverfahren als 
einer der bis zu vier (4) Spielorte, den DFB im Internationalen Bewerbungsverfahren bei der Be-
werbung des DFB auf eigene Kosten bestmöglich zu unterstützen (…).“

Falls Dortmund vom DFB als Austragungsort ausgewählt wird, muss die Stadt aufgrund des weit 
gefassten Wortlautes dieser Bestimmung im weiteren Bewerbungsverfahren im Zweifel jede Unter-
stützungsleistung, die der DFB von ihr verlangt, auf eigene Kosten erbringen. Dies kann je nach 
Leistungsumfang bereits zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Stadt führen.

Die vorgenannte Verpflichtung zu Unterstützungsleistungen gegenüber dem DFB wird bereits 
durch die Unterzeichnung und Einreichung der Teilnahmeerklärung begründet und steht lediglich 
unter der aufschiebenden Bedingung, dass Dortmund auf nationaler Ebene als Austragungsort aus-
gewählt wird. Vor diesem Hintergrund – und auch in Anbetracht dessen, dass es sich bei der Be-
werbung Dortmunds als Austragungsort der Frauenfußball-WM um eine Angelegenheit handelt, die 
aufgrund ihrer politischen Bedeutung über den Kreis der Geschäfte laufender Verwaltung hinaus-
geht – ist vor der Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung ein dazu ermächtigender Ratsbeschluss 
bzw. eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung herbeizuführen4.

C. Inhalt der Teilnahmeerklärung und des Bewerbungsreglements

Die Teilnahmeerklärung und das Bewerbungsreglement legen bereits vorab rechtliche Rahmenbe-
dingungen fest, die die Stadt Dortmund für die weitere Teilnahme am Bewerbungsverfahren bin-
den. 

Dabei fällt es allgemein auf, dass diese Regelungen in der Tendenz deutlich zugunsten des DFB 
und zulasten der Bewerber ausgestaltet sind. Dies dürfte allerdings der gängigen Vertragsgestal-
tungspraxis international tätiger Sportverbände entsprechen. Es ist deshalb eher unwahrscheinlich, 
dass die Stadt eine Änderung der Teilnahmeerklärung und des Bewerbungsreglements aushandeln 
könnte. Insoweit wird die Stadt also die Teilnahmeerklärung und das Bewerbungsreglement mit 
dem vom DFB vorgegebenen Inhalten akzeptieren müssen, wenn sie am weiteren Bewerbungsver-
fahren teilnehmen möchte.

Die folgenden für die Stadt belastenden Bedingungen sind allerdings hervorzuheben:

 Gemäß Abschnitt IV Ziffer 5 Bewerbungsreglement gehen nach Eingang beim DFB alle 
Bewerbungsunterlagen und alle weiteren übermittelten Unterlagen, Materialien und Daten in 
das Miteigentum des DFB über. Der DFB enthält die entsprechenden Nutzungsrechte sowie 
die Befugnis, weitere Nutzungsrechte an den Unterlagen an die FIFA zu vergeben. Der Be-
werber garantiert dabei, dass die übermittelten Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und 
stellt den DFB insoweit von Ansprüchen Dritter frei. Eine solche Garantie ist zwar im 
Rechtsverkehr gängige Praxis; gleichwohl muss die Stadt Dortmund deshalb bei allen Mate-
rialien, die sie dem DFB zur Verfügung stellt, vorab prüfen, ob ihr die entsprechenden Nut-
zungs- und Weitergaberechte zustehen.

                                                  
4 Im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung wurde auch bei der Teilnahmeerklärung für das Nationale Bewerbungsver-
fahren zur UEFA EURO 2024 verfahren (vgl. die damalige Beschlussvorlage DS-Nr. 07657-17).  
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 Gemäß Abschnitt V Ziffer 1 Bewerbungsreglement ist der DFB berechtigt, das Nationale 
Bewerbungsverfahren und/oder seine Bewerbung gegenüber der FIFA mit unverzüglicher 
oder späterer Wirkung zu beenden. Der Bewerber verpflichtet sich, in diesem Zusammen-
hang keine Ansprüche gegen den DFB geltend zu machen. 

Für die Spielorte ist dagegen ein Ausstieg aus dem Nationalen Bewerbungsverfahren nur bei 
Unzumutbarkeit möglich; eine ordentliche Kündigung der Teilnahme am Nationalen Be-
werbungsverfahren ist ausgeschlossen. 

 Gemäß Abschnitt VII Ziffer 2 Bewerbungsreglement ist die Haftung der DFB und der mit 
ihm verbundenen Unternehmen im Wesentlichen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Eine derartige Haftungsbeschränkung ist grundsätzlich geschäftsüblich. Eine Haf-
tungsbeschränkung gleichen Umfangs ist allerdings für die Bewerber gerade nicht vorgese-
hen. Die Stadt Dortmund würde also – anders als der DFB –  für jegliches Fehlverhalten aus 
ihrem Verantwortungsbereich auch bei leichtester Fahrlässigkeit haften.

gez. A r n d t s


